
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Durmersheim 

für das Haushaltsjahr 2025 

 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GemO 
– GBl. S. 581, ber. S. 698) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Durmersheim am 29. April 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 
beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen: 

   1.1  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 37.522.790 € 

   1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 40.594.969 € 

1.3  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.072.179 € 

   1.4  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0 € 

   1.5  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 

1.6  Veranschlagtes Sonderergebnis 0 € 

1.7  Veranschlagtes Gesamtergebnis -3.072.179 € 

 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen: 

   2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

36.185.590 € 

   2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

37.849.069 € 

2.3  Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts -1.663.479 € 

   2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.450.912 € 

   2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.035.831 € 

2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus   
Investitionstätigkeit 

-10.584.919 € 

2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf -12.248.398 € 

   2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 5.700.000 € 

   2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 227.196 € 

2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
aus Finanzierungstätigkeit 

5.472.804 € 

2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands -6.775.594 € 
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§ 2 Kreditermächtigung 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird 
festgesetzt auf 5.700.000 € 

 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.353.000 € 

 

§ 4 Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 € 

 

  

 

 

 

 

 

 

Durmersheim, 29. April 2025     Klaus Eckert, Bürgermeister 
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